
 
 
 

Leopoldstraße 34, A-6020 Innsbruck  
www.fischereigesellschaft-innsbruck.at  

office@fischereigesellschaft-innsbruck.at  
Geschäftsführer Hannes Frontull, Tel. +43 650 4011717 

Revierbeschreibung 
Axamer Bach, vom Ursprung bis zum Beginn des betonierten Kastengerinnes im Ortsgebiet 
von Völs (siehe umseitige Karte). Zuflüsse und Nebengerinne dürfen nicht befischt werden. 

Revierlänge: 6,7 km 

 

Befischungsregeln 
Das Fischen ist nur durch den Karteninhaber und mit einer Angelrute gestattet, mit maximal 
zwei Einfachhaken ohne Widerhaken. Nicht erlaubt ist die Verwendung von Naturködern 
(Würmer, Maden, Heuschrecken, Pfrillen, Fliegen/Larven …), Käse und Duftstoffen. 
Gefangene Fische sind schonend vom Haken zu befreien, mit nassen Händen anzufassen und 
sanft ins Wasser zurückzusetzen, keinesfalls werfen. Tödlich verletzte Fische, die noch 
untermaßig sind oder in der Schonzeit gefangen wurden, sind sofort nach dem Fang klein 
zerstückelt zu entsorgen. 

• Pro Tag dürfen drei Fische entnommen werden. 
• Mindestmaß für Bachforelle, Saibling und Regenbogenforelle: 27 cm. 
• Fischsaison jeweils vom 15. April bis Ende September. 

 
Ein Verstoß gegen die Befischungsregeln zieht den sofortigen, entschädigungslosen Entzug der 
Karte nach sich 
 

Tageskartenausgabe 
• Online über https://www.hejfish.com/d/14987-axamer-bach-revier-2029 
• Pro Tag wird nur eine Tageskarte ausgegeben. 
• Kartenpreis: € 30,00 
• Voraussetzung: Besitz einer fischereifachlichen Eignung (zB Tiroler Fischerkarte, 

Fischerprüfungszeugnis, Fischerkarte eines anderen Bundeslandes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revier-Info 
2029 Axamer Bach 

https://www.hejfish.com/d/14987-axamer-bach-revier-2029


Reviergrenzen 2029 Axamer Bach 
 

 
 
 
 


